
OCC-mobile GARANTIE
Reparaturkostenhilfe für Old- und Youngtimer



In Kooperation:

OCC Assekuranzkontor GmbH 

und

mobile GARANTIE Deutschland GmbH 
(Vertrieb, Vertragsverwaltung, Schadenfallbearbeitung) 

Sitz: Wedemark bei Hannover

Versicherer und Risikoträger: Acasta European Insurance Company



Was ist die OCC-mobile GARANTIE? 

Å Eine leistungsstarke Reparaturkostenhilfe, 
abgestimmt auf die speziellen Bedürfnisse für Old- und Youngtimer

Å Schützt private Käufer, Halter oder Besitzer von Old- und Youngtimer-Fahrzeugen vor 
unerwarteten Reparatur- und Materialkosten

Å Diese Leistung besteht für zahlreiche Reparaturkostenςvom Motor übers Getriebe bis zur 
Komfortelektrik.



Versicherbare Fahrzeuggruppen

Oldtimer: Historische Klassiker,  deren Baujahr / Erstzulassung 30 Jahre und länger
zurück liegt

Youngtimer:   Moderne Klassiker, deren Baujahr / Erstzulassung zwischen 20 und 29 
Jahren zurück liegt

Versicherbare Fahrzeuge 

- Pkw, Geländewagen, Transporter bis max. 3.5t,  Motorräder
- In weitest gehendem Originalzustand (einschl. zeitgenössisches Tuning)
- Mit gültiger Betriebserlaubnis
- Zulassung in Österreich



Leistungsumfang OCC mobile Garantie

Bauteile Beispiele

Motor Motorblock,Zylinderkopf ṉ

Schaltgetriebe, automatisierte Schaltgetriebe
und automatische Getriebe

Antriebsscheibe, Getriebegehäuse ṉ

Achs- und Verteilergetriebe Getriebegehäuse,Innenteile des Getriebes ṉ

Kühlsystem Thermoschalter,Wasserpumpe ṉ

Kraftstoffanlage Einspritzpumpe, Kompressor ṉ

Lenkung Hydraulikpumpe mit allen Innenteilen ṉ

Kraftübertragungswellen Antriebswelle, Druckspeicher ṉ

Bremsen ABS-Drehzahlsensor, ABS-Hydraulikeinheit ṉ

Elektrische Anlage Bordcomputer, Zündkabel ṉ

Klimaanlage Klima-Lüfter, Klima-Verdampfer ṉ

Abgasanlage Elektronische Bauteile der Abgasreinigungsanlage ṉ

Sicherheitssysteme Airbag-Steuergerät ṉ

Den gesamten Umfang entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Bedingungen der OCC-mobile GARANTIE Reparaturkostenhilfe.
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Welche Voraussetzungen gibt es? 

Vor dem Abschluss einer OCC-mobile GARANTIE Reparaturkostenhilfe für Old- und Youngtimer 
müssen alle versicherten Bauteile fachgerecht auf ihren technisch einwandfreien Zustand geprüft 
werden. 

Å OCC-mobile GARANTIE-Fahrzeugcheck
Der mangelfreie Zustand ist durch Vorlage des von einem Kfz-Meisterbetrieb unterzeichneten 
OCC-mobile GARANTIE-Fahrzeugcheckszu belegen. 

Å Gutachten (nicht älter als 1 Jahr)
Zudem wird bei Antragsannahme der technisch und optisch einwandfreie Zustand 
(mind. Zustandsnote 3) durch Vorlage eines Gutachtens eines externen Sachverständigen 
geprüft.
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Versicherungslaufzeit
- 12 Monate, stillschweigende Verlängerung um jeweils 12 Monate
- Kündigungsfrist 4 Wochen vor Ablauf des Versicherungsjahres

Aufrechterhaltung / Verlängerung
- Voraussetzung für die Aufrechterhaltung während der Laufzeit 

ist die jährliche Durchführung von Wartungs-, Inspektions- und Pflegearbeiten

Vertragsbeendigung
- Durch fristgerechte Kündigung
- Bei vorübergehender oder endgültiger Abmeldung Meldung VN Ą VR (mG) 
Ą Abrechnung des Vertrages p.r.t.

- Bei Fahrzeugverkauf ist die Übertragung auf den neuen Halter nicht möglich.

Geltungsbereich
- Europa (im geographischen Sinn)



Tarifübersicht 

Es werden nachfolgende Einmalprämien als Erst-und Folgeprämie für eine Laufzeit von jeweils 12
Monaten pro Fahrzeug erhoben.

Die Prämien enthalten die gesetzliche Versicherungssteuer von derzeit 11%. 



Erstattung von Lohnkosten:
Die Lohnkosten werden zu 100% nach den Arbeitszeitvorgaben des Herstellers oder des ortsüblichen 
DEKRA-Reparatur-Stundensatzes ersetzt.

Erstattung von Materialkosten:
Die Materialkosten werden zu 50% nach den unverbindlichen Preisempfehlungen oder nach dem 
letzten bekannten Hersteller-Listenpreis erstattet.
Dies gilt auch für die Wiederherstellung, Aufarbeitung, Neuerstellung oder Ersatzlieferung von 
Bauteilen, die nicht mehr vom Hersteller oder von gewerblichen Anbietern zu beschaffen sind.

Selbstbeteiligung:
Der Versicherungsnehmer trägt eine Selbstbeteiligung in Höhe von 150 Euro je Schadenfall.

Regulierungsobergrenze:
Die Regulierung der versicherungspflichtigen Lohn- und Materialkosten erfolgt maximal bis zum 
Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Schadenfalls.
Es gilt ein Regulierungsbetrag von maximal 10.000 Euro je Schadenfall.



Schadenabwicklung

Der Versicherungsnehmer hat nach Eintritt eines Schadenfalls die mobile GARANTIE Deutschland 
GmbH unverzüglich und immer vor Beginn von Schadenprüfungs- oder Reparaturarbeiten unter 
±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǎ CƻǊƳǳƭŀǊǎ α{ŎƘŀŘŜƴƳŜƭŘǳƴƎ wŜǇŀǊŀǘǳǊƪƻǎǘŜƴƘƛƭŦŜϦ ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎ ǳƴŘ 
wahrheitsgemäß über den Schaden und den Standort des Fahrzeuges per Telefon, Telefax oder E-
Mail zu informieren: 

Tel:  +43 (1) 310 15 23
Fax: +43 (1) 310 15 28 
E-Mail: schaden.melden@mobile-garantie.de 



www.occ-mobile-garantie.at ĄOnline-Antrag         OCC-mobile GARANTIE-Fahrzeugcheck

http://www.occ-mobile-garantie.at/


Alle relevanten Informationen 
entnehmen Sie unserem Flyer.



Ihr Ansprechpartner:

mobile GARANTIE Deutschland GmbH 
Knibbeshof 10a, D - 30900 Wedemark 
Tel:  +43 (1) 310 15 23
Fax: +43 (1) 310 15 28  
E-Mail: info@mobile-garantie.de 
www.mobile-garantie.de

Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Bedingungen der OCC-mobile GARANTIE Reparaturkostenhilfe. www.occ-mobile-garantie.at Stand: 10/2017
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